
 

Stadtplanungsamt (61) 
Beschlussvorlage 

öffentlich 

 

Datum 

08.10.2019 

Drucksache Nr. 

2019/0826 
 

 

 

Beratungsfolge Sitzungstermin Zuständigkeit 

Ausschuss für Stadtplanung und 
Umweltschutz 

29.10.2019 Kenntnisnahme 

Bezirksvertretung Bottrop-Süd 31.10.2019 Kenntnisnahme 

Bau- und Verkehrsausschuss 08.11.2019 Kenntnisnahme 

Naturschutzbeirat 18.11.2019 Kenntnisnahme 

 
Betreff 

Neubau der Autobahn A 52 im Abschnitt Bottrop; 
hier: Auslegung von Unterlagen im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens 
 
 
Beschlussvorschlag 

Die Informationen werden zur Kenntnis genommen. 
 

 
Finanzielle Auswirkungen 

 
Finanzielle Auswirkungen: Nein 
Haushalt im Jahr:  
Produkt und Sachkonto:  
Art der Ausgabe:  
Bedarf:  
Haushaltsansatz:  
zusätzliche Einnahmen:  
einmalige Belastung:  
jährliche Folgekosten:    
 
Begründung:   
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Problembeschreibung / Begründung  

Die Planfeststellung für den Neubau der Bundesautobahn 52 (A 52) zwischen dem 
Autobahnkreuz (AK) Essen-Nord (B 224) und dem Autobahnkreuz Essen/Gladbeck  
Teil 01: AK Essen-Nord – südlich dem AK Essen/Gladbeck (Stadtgrenze Bottrop / 
Gladbeck) von Bau-km 0+000,000 nördlich der Brücke über die Emscher bis Bau-km 
3+625,072 nördlich der Straße im Gewerbepark einschließlich weiterer notwendiger 
Folgemaßnahmen auf dem Gebiet der Städte Bottrop, Essen und Dorsten sowie der 
Gemeinden Hünxe und Schermbeck wird mit einer weiteren Planauslegung fortgesetzt. 
 
Die Auslegung der Planunterlagen erfolgte erstmalig in der Stadt Essen und den 
Gemeinden Schermbeck und Hünxe vom 26.01.2009 bis 25.02.2009 sowie in der Stadt 
Bottrop vom 09.02.2009 bis 09.03.2009. 
 
Ferner wurden zur Durchführung des Anhörungsverfahrens für das Deckblatt I mit 
Schreiben vom 17.05.2010 und das Deckblatt II mit Schreiben vom 05.04.2011 
Planänderungen und Ergänzungen in das Verfahren eingebracht.  
 
Das Deckblatt I umfasst im Wesentlichen folgende Änderungen und Ergänzungen: 
 
- die Errichtung einer Stützwand auf der Westseite der A 52 von Bau-km 1+148 bis 

1+662 zur Sicherung des Boyedeiches, 
- die Anlage eines gemeinsamen Geh- und Radweges auf der Westseite der A 52 

von Bau-km 0+967 bis 1+187 mit Anbindung an die L 641 (Prosperstraße) und 
Anbindung der o. g. Geh- und Radwegverbindung an den vorhandenen Geh- und 
Radweg bis zur Straße „Am Kämpchen“, 

- die Änderung der Lärmschutzanlage auf der Westseite der A 52 von Bau-km 0+975 
bis 1+011, 

- die Änderungen an den Regenrückhaltebecken A und B, 
- die Vergrößerung der Wendeplätze im Bereich der abgebundenen Straßen und die 

Ergänzung eines Wendeplatzes, 
- die Änderung der Entwässerungsanlagen der Ersatzanbindung „Gemperwiese“, 
- die Änderung der Entwässerungsanlagen der Straße „Am Kämpchen“ im 

Kreuzungsbereich mit der Deutschen Bahn Strecke, 
- sowie die Überarbeitung des Landschaftspflegerischen Begleitplanes (Unterlage 12 

I). 
 
Für das Deckblatt I erfolgte ein vereinfachtes Anhörungsverfahren ohne Öffentlichkeits-
beteiligung im Jahr 2010. 
 
Das Deckblatt II umfasst im Wesentlichen folgende Änderungen und Ergänzungen: 
 
- die Fortschreibung der Verkehrsuntersuchung, 
- die Fortschreibung der Ergebnisse der lärmtechnischen Untersuchung (Unterlage 

11 II), 
- die Fortschreibung der Ergebnisse der Landschaftspflegerischen Begleitplanung 

(Unterlage 12 II), 
- die Fortschreibung des Ergebnisses der Schadstoffuntersuchungen (Unterlage 14 

II). 
 
Die Auslegung der Planunterlagen zum Deckblatt II erfolgte in den Städten Bottrop und 
Essen vom 11.05.2011 bis 10.06.2011. 
 
Die Planunterlagen für den Neubau der A 52 Teil 01: AK Essen-Nord (B 224) bis 
südlich AD Essen/Gladbeck (Stadtgrenze Bottrop/Gladbeck) werden nunmehr 
durch die weiteren auszulegenden Unterlagen zur Planfeststellung gemäß 
Deckblatt III geändert und ergänzt. 
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Das Deckblatt III umfasst im Wesentlichen folgende Änderungen und Ergänzungen: 
 
- die Fortschreibung des Verkehrsgutachtens, 
- die Fortschreibung der Ergebnisse der lärmtechnischen Untersuchung (Unterlage 

11 III ersetzt Unterlage 11 und 11 II), 
- Variantenuntersuchung Lärm (Unterlage 11a III), 
- Lärmfernwirkung (Unterlagen 11b III), 
- die Fortschreibung und die Ergänzung des Landschaftspflegerischen Begleitplans 

(Unterlage 12 III), 
- die Fortschreibung des Ergebnisses der Schadstoffuntersuchungen (Unterlage 14 

III ersetzt Unterlage 14 und 14 II), 
- Änderungen aufgrund der Ergebnisse der wassertechnischen Untersuchungen (13 

III), 
- Fachbeitrag zur Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) (Unterlage 13a III), 
- die Verschiebung der Planstraße und der nordöstlichen Anschlussstelle Horster 

Straße, 
- UVP-Bericht (Unterlage 1a III), 
- die Änderung der Zufahrt und Grundstücksinanspruchnahme Grundstück 

Gemarkung Bottrop, Flur 31, Flurstücke 256 und 257 im Bereich Horster Straße, 
- neue Zufahrt zum Flurstück 294, Flur 30, Gemarkung Bottrop im Bereich 

Welheimer Straße, 
- die Änderung der Radwegebreiten auf 2,50 m. 
 
Der bereits in 2009 ausgelegte Plan (Zeichnungen und Erläuterungen), die Deckblätter 
I, II und III sowie die für den Plan erstellten Gutachten (Umweltverträglichkeitsunter-
suchung, Verkehrsuntersuchungen, Bodengutachten und Gutachten zur Sicherung des 
Boye-Deichbauwerkes) liegen in der Zeit  
 
vom 28. Oktober 2019 bis einschließlich 27. November 2019 
 
in den Städten Bottrop, Essen, Dorsten und Gladbeck sowie in den Gemeinden 
Schermbeck und Hünxe während der Dienststunden zur allgemeinen Einsichtnahme 
aus. 
 
In Bottrop erfolgt die Auslegung im Erdgeschoss des Saalbaus mit barrierefreiem 
Zugang vom Parkplatz über Eingang A. 
 
Zudem werden alle Planunterlagen im Internet auf der Seite der Bezirksregierung 
Münster unter www.brms.nrw.de/go/verfahren veröffentlicht. Maßgeblich ist jedoch der 
Inhalt der ausgelegten Unterlagen (§ 27a Abs. 1 S. 4 VwVfG). 
 
Jeder kann bis spätestens zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist, das ist bis 
zum 11. Dezember 2019, bei der Bezirksregierung Münster (Anhörungs- und Planfest-
stellungsbehörde) oder den auslegenden Städten und Gemeinden Einwendungen 
gegen den Plan schriftlich oder zur Niederschrift erheben. Die Einwendung muss den 
geltend gemachten Belang und das Maß seiner Beeinträchtigung erkennen lassen. Für 
elektronische Stellungnahmen gelten gesonderte Regelungen, eine einfache E-Mail 
reicht nicht. 
 
Die im Rahmen der bisherigen Anhörungen erhobenen Einwendungen und abge-
gebenen Stellungnahmen bleiben im Verfahren erhalten und fließen in die Planfest-
stellungsentscheidung ein. Es besteht deshalb für die Bürgerinnen und Bürger, die sich 
bereits dazu geäußert haben, keine Notwendigkeit, ihre Stellungnahme erneut abzu-
geben. 
 

http://www.brms.nrw.de/go/verfahren
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Auch die Stadt Bottrop ist zur Stellungnahme aufgefordert. Diese wird in der nächsten 
Gremienfolge beraten. Hier muss zunächst eine Prüfung der Unterlagen durch die 
verschiedenen Fachämter erfolgen. 
 
Der Landesbetrieb Straßenbau wird die Pläne und Gutachten im Rahmen eines Info-
marktes der Öffentlichkeit vorstellen und für Erläuterungen und Fragen zur Verfügung 
stehen. Dieser halbtägige Infomarkt findet am 5. November 2019 in der Lohnhalle und 
der Waschkaue auf Arenberg Fortsetzung statt. Die genauen Zeiten werden in der 
Sitzung bekannt gegeben. 
 
 
 
 
 
 
Müller 
 
Anlage(n): 
1. Erläuterungsbericht_S01-05 
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